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Vorwort

Ich freue mich, die mittlerweile 8. Auflage dieses Werkes vorlegen zu können. Seit
dem Erscheinen der Vorauflage sind erneut gut fünf Jahre ins Land gegangen, in
denen das Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrecht seine bisherige
dynamische Entwicklung fortgesetzt hat. Das nimmt nicht wunder in einer Zeit, die
immer noch und angesichts der Weltereignisse zuletzt ganz besonders von tiefgrei-
fenden Veränderungen geprägt und von einem daraus resultierenden Reformeifer
bzw. (vermeintlichen) Reformzwang erfüllt ist. Die Neuauflage trägt dieser Ent-
wicklung Rechnung und berücksichtigt die geänderte Gesetzgebung und Rechtspre-
chung mit ihren wichtigsten Neuerungen in allen Bereichen des Öffentlichen Wirt-
schaftsrechts mindestens bis Ende 2023.

Die 8. Auflage nimmt dabei insbesondere Veränderungen bei politisch sowie recht-
lich hoch brisanten und aktuellen Fragen, zB nach der „Wirtschaftssteuerung“ durch
den Staat, der Regulierung monopolträchtiger Märkte vor allem im Bereich der
Telekommunikation, Energieversorgung oder Eisenbahn, nach der Staatsverschul-
dung und der Verfassungsmäßigkeit der diversen Programme der Europäischen
Zentralbank auf. Weiter ausgebaut und natürlich ebenfalls aktualisiert wurde über-
dies die bisherige Darstellung des in der Rechtspraxis und Ausbildung immer wich-
tigeren Vergaberechts.

Neu hinzugekommen ist aus der Feder des Wissenschaftlichen Mitarbeiters
Sebastian J. Kasper die zusammenfassende Darstellung des Infrastrukturrechts –
einer „Querschnittsmaterie“, die nicht nur, aber natürlich gerade auch in Krisen-
zeiten (man denke nur an die zerstörten Gaspipelines) in den Fokus der Öffentlich-
keit kommt, sondern auch juristisch interessante Fragestellungen und Lösungsansät-
ze adressiert.

Die bisherige Konzeption des Buches wurde beibehalten: Die systematische Einfüh-
rung anhand von Grundfällen verbindet die Vorzüge einer lehrbuchartigen Dar-
stellung mit den Erfordernissen der gutachtlichen Fallbearbeitung, wie sie für die
juristische Arbeitsweise kennzeichnend ist. Die Ausrichtung an Grundfällen darf
jedoch nicht missverstanden werden: Es soll keine Fallsammlung mit klausurgerech-
ten Musterlösungen vorgelegt, sondern – anhand des jeweiligen Grundfalles – eine
systematische Darstellung des entsprechenden Rechtsgebietes erreicht werden. Da-
bei habe ich mich bemüht, den Fallbezug immer wieder herzustellen, Klausur- und
Aufbauprobleme nicht auszusparen und wesentliche Fallfragen – soweit das mit der
systematischen Darstellung zu vereinbaren war – auch in Gutachtenform zu erör-
tern. Um eine schnelle Orientierung hinsichtlich der Falllösung zu ermöglichen,
habe ich zudem weiter an dem in der 5. Auflage eingeführten Konzept festgehalten,
an das Ende jedes Abschnittes eine knappe und von allen systematischen Erörterun-
gen „befreite“ Lösungsskizze zu stellen.

Eine große Veränderung (und darum findet im Vorwort auch erstmals die Ich- statt
der bisherigen Wir-Form Verwendung) war schon, dass mit der 7. Auflage der
Begründer und langjährige Spiritus rector dieses WerkesWerner Frotscher als aktiver
Herausgeber ausgeschieden ist und ich seither die alleinige Verantwortung für das
Werk trage. Am 1. März 2023 ist Werner Frotscher nach langer, sehr tapfer ertrage-



ner Krankheit verstorben, was mich auch noch beim Schreiben dieser Zeilen sehr
traurig macht. Mit der ersten Auflage vor genau 30 Jahren hatte er dieses Buch nicht
nur „erfunden“, sondern es bis vor Kurzem in seiner unnachahmlichen Art der
Wissensvermittlung durch das überaus anschauliche Erklären anhand von Fällen
immer weiterentwickelt. Zugleich hat er damit Generationen von Studierenden für
das Gebiet des Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrechts interes-
siert, ja begeistert – darunter auch mich. Werner Frotscher hat es über die Jahre
verstanden, seine Vorstellung von guter Lehre weiterzutragen, ohne sich neuen
Ideen und Entwicklungen zu verschließen – ganz im Gegenteil. Er hat mich damit
sehr geprägt, und ich hoffe, ich kann das Werk in seinem Geiste weiterführen, das er
mir anvertraut hat. Es soll aber immer auch seinem Andenken dienen und trägt
darum weiterhin seinen Namen.
Mein besonderer Dank in Bezug auf die Neuauflage gilt meinen Mitarbeitenden an
der Universität Passau, in erster Linie für die Koordination der auf viele Schultern
verteilten Arbeit und deren gute Zusammenführung Frau Maria Mikhaylova und
Frau Monika Stockinger aber natürlich auch allen anderen „guten Geistern“, die
ihren Beitrag zum (hoffentlich auch bei der Lektüre so gesehenen) Gelingen der
Neuauflage geleistet haben. Mein Dank gilt schließlich Frau Ingrid Boumessid im
Juristischen Lektorat des Verlages C.H. BECK für die angenehme Betreuung der
Neuauflage. Von den Leserinnen und Lesern des Buches erhoffe ich mir als nunmehr
allein für den gesamten Inhalt Verantwortlicher auch in Zukunft zahlreiche An-
regungen und konstruktive Kritik, für die ich mich bereits an dieser Stelle im Voraus
herzlich bedanke.
Passau, im Mai 2024 Urs Kramer

Prof. Dr. Urs Kramer
Universität Passau

Institut für Rechtsdidaktik
Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 14b

94032 Passau
Fax: 0851/509-37-2390

E-Mail: urs.kramer@uni-passau.de
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